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ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(PlanzV 90 Fassung 2021)

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

                                Mischgebiet

          2 Wo              Beschränkung der Zahl der Wohnungen

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ  0,3            Grundflächenzahl (max.)

     TH max 7,50       Traufhöhe (max.) in m

     FH max 11,00     Firsthöhe (max.) in m

3. BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZEN
      (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

o     Offene Bauweise 

E                 nur Einzelhäuser

                                Baugrenze, Umfassung der
                                überbaubaren Flächen

4. VERKEHRSFLÄCHEN
      (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB und Abs. 6 BauGB)

                                 Straßenbegrenzungslinie

                                Straßenverkehrsflächen

5. SONSTIGE PLANZEICHEN

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen,
        soweit sie zur Herstellung des
        Strassenkörpers erforderlich sind.
          (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 und Abs. 6 BauGB)

        Grenze des räumlichen Geltungsbereich
                                des Bebauungsplans (§9 Abs. 7 BauGB)

Bezugspunkt OK Fahrbahnhöhe zur
                                 Ermittlung der max. Trauf- und Firsthöhe

3,00

PLANZEICHEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER

                                Bestehende Flurstücksgrenzen

                                Flurstücksnummer

                                Maßangabe in Meter

                                Höhenlinien Geländeverlauf m NHN

        10 m Gewässerschutzstreifen

228

6

Art der baulichen Nutzung

Schema der Nutzungsschablone

Beschränkung der Zahl
der Wohnungen

Grundfläche

maximale Firsthöhemaximale Traufhöhe

Bauweise / Hausform Dachneigung

340

Bezugspunkt

331.00 m ü.NHN

Siehe auch gesonderte Textliche Festsetzungen!


